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Exergaming genauso effektiv wie Physiotherapie

Knie nach TEP in Schwung bringen
JYVÄSKYLÄ – Computer spielen und gleichzeitig das Knie wieder flott 
kriegen? Das geht. Exergaming nennt sich eine neue Trainingsmethode, 
bei der individuelle therapeutische Bewegungabläufe in Games integriert 
werden. Nach einer Totalendoprothetik (TEP) gelingt die Mobilisierung 
des Knies auf diese Weise offenbar besser als durch Standardtherapie. 

Zu diesem Ergebnis kommen  Maarit 
 Janhunen von der Universität Jyvä-
skylä und Kollegen anhand einer 
Studie mit 52 Patienten im Alter 
von 60 bis 75 Jahren. 21 von ihnen 
wurden der Exergaming-Gruppe 
zugeteilt. Sie führten nach der TEP 

die speziell auf sie zugeschnittenen 
Übungseinheiten vier Monate lang 
in der häuslichen Umgebung durch. 
Die Übrigen absolvierten das post-
operative Standardprotokoll.

Die allgemeine Beweglichkeit 
gemäß Timed-up-and-go-Test hat-

te sich nach zwei und vier Mona-
ten bei allen Studienteilnehmern 
gebessert, bei den Patienten in der 
Exergaming-Gruppe jedoch deut-
lich mehr. Im Oxford Knee Score, 
der Schmerzen und Funktionsfä-
higkeit des Knies widerspiegelt, 
zeigten sich nach vier Monaten keine 
Unterschiede zwischen den beiden 
Gruppen. Auch hinsichtlich der se-
kundären Endpunkte (z.B. Zehn-
Meter-Gehstrecke, Beweglichkeit 
des Knies, isometrische Kraft beim 

Beugen und Strecken) lagen beide 
Gruppen gleichauf.

Offensichtlich hat die zügige Re-
habilitation auch Auswirkungen auf 
die Akzeptanz des Operationsergeb-
nisses: In der Gaming-Gruppe waren 
100 % der Patienten mit der TEP zu-
frieden oder sehr zufrieden. Bei den 
Kontrollen waren es nur 74 %. ank

Janhunen M et al. BMJ Open Sport Exerc 
Med 2023; 9: e001416;  
doi: 10.1136/bmjsem-2022-001416

Die praktische Frage

Wie komme ich in den 
Genuss der ePrämie?

Was man schon in Deutschland 
kennt, gibt es seit Jahresanfang 
auch in Österreich. Man bekommt 
Geld für den Nachweis, CO2 einge-
spart und dafür erneuerbaren Strom 
 genutzt zu haben. Möglich wird 
dies durch das Förderinstrument 
der Treibhausgasminderungsquote 
(kurz THG-Quote), für die es eine 
Prämie (ePrämie) gibt. Die ePrämie 
wird für CO2-Einsparungen durch 
Elektrofahrzeuge oder öffentliche 
Ladestationen gewährt. Und lei-
der ist alles etwas komplizierter als 
 gedacht. 

Über die geladene Energie 
pro Kalenderjahr sind genaue 

Aufzeichnungen zu führen

Bisher wurden die CO2-Ein-
sparungen, die Verbraucher bei-
spielsweise durch das Laden von 
Elektrofahrzeugen erzielen, dem 
Stromlieferanten zugerechnet. Die-
se sollen sich nicht länger mit den 
fremden Federn schmücken. Mit 
der Änderung der Kraftstoffverord-
nung, die seit dem 1. Jänner 2023 in 
Kraft ist, wird die THG-Quote dem 
Zulassungsbesitzer zugeordnet. Da-
mit kommen erstmals auch priva-
te E-Mobilisten in den Genuss der 
Refundierung.

Die pauschale Regelung gilt 
nicht für Plug-in-Hybride, 

 E-Motorroller und E-Roller

Um den Ablauf administrierbar 
zu halten, werden die THG-Quoten 
erst ab 100.000 kWh an elektrischem 
Strom vom Umweltbundesamt zer-
tifiziert. Erst mit dem Zertifikat sind 
die Strompakete handelbar. Damit 
Private mit wesentlich geringeren 
Strompaketen die THG-Quote 
nutzen können, wenden sich die 
Strom-Fahrer an Zwischenhändler, 
die – natürlich gegen Abschläge – 
die kleinen Strompakete aufkau-
fen. An diese tritt man die eQuote 
einmal jährlich ab und bekommt 
im Gegenzug den Verkaufserlös 
(abzüglich der Gebühren des Zwi-
schenhändlers), eine ePrämie. Um 
dies nachvollziehbar zu halten, sind 
genaue Aufzeichnungen über die 
geladene Energie pro Kalenderjahr 
zu machen. Über Form und Um-
fang der Dokumentation herrscht 
noch wenig Klarheit. Ist eine exakte 
Erfassung des verbrauchten Mobili-
täts-Stromes nicht möglich, gilt eine 
Pauschale von 1.500 kWh pro Fahr-
zeug und Jahr. Die pauschale Rege-
lung soll aber nur für rein batterie-
betriebene Fahrzeuge gelten – nicht 
aber für Plug-in-Hybride. Auch E-
Motorroller und E-Roller sind von 
der ePrämie ausgeschlossen.
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